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Verordnung

Hundeauslaufplatz

Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Retz verordnet gemäß § 9 Abs. 1 des
NÖ Hundehaltegesetztes, LGBL. 4001, in der jeweiligen gültigen Fassung:

§1

Im Ortsbereich der Stadtgemeinde Retz dürfen Hunde auf dem Grundstück Parzelle
Nr. 3946, KG Altstadt Retz, im eingezäunten Bereich, welcher auf dem
beigeschlossenen und mit einer Bezugsklausel auf diese Verordnung versehen und
einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildenden Lageplan rot
dargestellt wurde, ohne Leine und Maulkorb geführt werden.

§2

Der gegenständliche Hundeauslaufplatz, welcher eine Fläche von ca. 4 000 m' auf der
Parzelle Nr. 3946 umfasst, ist als solcher gekennzeichnet.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden
Monatsersten in Kraft. ,,, ,,e .
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Helmut Koch
Bürgermeister

angeschlagen äl11: 24. Februar 2017

abgenommen am: 13. März 2017
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